
Bekanntmachung 

der Stadt Meinerzhagen 

 

Veröffentlichung gemäß § 7 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämp-

fung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen 

(Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG) 

 

Gemäß § 7 KorruptionsbG vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8), in der derzeit 

gültigen Fassung, sind die Mitglieder des Rates sowie die sachkundigen Bürgerinnen und 

Bürger gem. § 58 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) verpflichtet, dem Bürgermeister schriftlich oder elektronisch Auskunft zu geben über  
 

1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge,  

2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 

125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), 

das zuletzt durch Artikel 61 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. I S. 3436) ge-

ändert worden ist,  

3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffent-

lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesor-

ganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1238) geändert worden ist, ge-

nannten Behörden und Einrichtungen,  

4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen,  

5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. ´ 
 

Abweichend von Satz 1 sind die Mitglieder des Verwaltungsrates einer Anstalt öffentlichen 

Rechts nach § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und eines ge-

meinsamen Kommunalunternehmens nach den §§ 27, 28 des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Aufsichtsbehörde aus-

kunftspflichtig.  
 

Die Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen.  
 

Die entsprechenden Unterlagen mit den übermittelten Auskünften der Mitglieder des Rates 

und der sachkundigen Bürger/innen sowie des Bürgermeisters stehen bei der Stadtverwal-

tung im Fachbereich 1/10, Zentraler Service, Rathausgebäude 1, Bahnhofstraße 15, Mei-

nerzhagen, während der allgemeinen Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 8.00 Uhr 

bis 12.00 Uhr (freitags bis 12.30 Uhr), montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donners-

tags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr oder außerhalb dieser Zeiten auch nach Vereinbarung zur 

Einsicht zur Verfügung.  
 

Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite/Homepage der Stadt Meinerzhagen 

unter www.meinerzhagen.de eingesehen werden.  
 

Meinerzhagen, 16. Dezember 2025 
 

Der Bürgermeister  

 

gez. 

Nesselrath 


